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Flur: 11

Flur: 7

Flur: 6

Flur: 10

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG (gem. Planzeichenverordnung - PlanzV)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Gewerbegebiet
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ)0,8

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichenGeltungsbereiches des 
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

GE

überbaubare Grundstücksfläche

max. Gebäudehöhe 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 3.1)

GH=max. 
12,00 m

II Zahl der Vollgeschosse (Höchstwert)

Geschossflächenzahl (GFZ)1,6

Straßenbegrenzungslinie 

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 

abweichende Bauweise
(siehe textl. Festsetzung Nr. 4.1)

a
Baugrenze

Umgrenzung der Flächen für besondere Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

LPB V Lärmpegelbereich V nach DIN 4109 -  75 dB
(i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 2.4)

Abgrenzung der Richtungssektoren zur Ermittlung von 
Zusatzkontingenten zu den Emissionskontingenten in 
den Teilgebieten des Gewerbegebietes

Bezugspunkt zur Festlegung der Richtungssektoren zur 
Ermittlung von Zusatzkontingenten zu den Emissions-
kontingenten in den Teilgebieten des Gewerbegebietes
(siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)

Richtungssektoren zur Ermittlung von Zusatzkontin-
genten zu den Emissionskontingenten mit Bezeichnung
(siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)
Emissionskontingente (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)
t = Tagwert  n = Nachtwert

LEK
t = 63 dB(A) je m²
n = 48 dB(A) je m²

Fläche für Gemeinbedarf
nicht überbaubare Grundstücksfläche
überbaubare Grundstücksfläche

Fläche für Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Einrichtungen und Anlagen:
Feuerwehr

Planungen, Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Flächen für Ausgleichssmaßnahmen 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 6.1) 

 F 1 

Grünfläche - öffentlich
Zweckbestimmung siehe zugeordneten 
Festsetzungen

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

bis

Teilgebiet des GewerbegebietesGE1z.B.

Abgrenzung unterschiedlicher NutzungenZu- und Abfahrverbot 

max. Gesamtbelastung der Geruchsimmissionen: 
15 % der Jahresstunden (Hinweis)15 %

20 % max. Gesamtbelastung der Geruchsimmissionen: 
20 % der Jahresstunden (Hinweis)

ST

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
(§ 9 Abs 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
StellplätzeErhaltung : Bäume 

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des
§ 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der
Rat der Gemeinde Schapen diesen Bebauungsplan Nr. 30 "Nördlich der Beestener Straße", 
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen.

Schapen, den 27.05.2020

........................................                                ............................................
Gemeindedirektorin                                                                  Bürgermeister                               

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung - nicht - 
geltend gemacht worden.

Schapen, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am 05.09.2017
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 30 "Nördlich der Beestener Straße" be-
schlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 07.11.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Schapen, den 11.01.2021
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am 04.12.2019                     
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 14.02.2020 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung  und die wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 24.02.2020 bis 23.03.2020
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Schapen, den 11.01.2021
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Schapen hat diesen Bebauungsplan nach Prüfung der Stellung- 
nahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 27.05.2020 als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen.

Schapen, den 11.01.2021
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 Bekanntmachung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 29.01.2021                    
im Amtsblatt Nr. 4 für den Landkreis Emsland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 29.01.2021 in Kraft getreten.

Schapen, den 15.02.2021 
                                             .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am                   dem 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute 
öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                       ortssüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung  und die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom                     bis
                    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Schapen, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
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3. Maß der baulichen Nutzung

3.1 Maximale Gebäudehöhe

Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird für das Gewerbegebiet GE und für die 
Fläche für Gemeindbedarf, Einrichtungen und Anlagen: Feuerwehr eine Höhe von 
12,00 m als maximale Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. Bezugsebene für die Höhen-
bemessung ist jeweils die Oberkante der zur Erschließung des jeweiligen Baugrund-
stückes notwendigen angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der 
Mitte der Straßenfront der jeweiligen Grundstücksgrenze. 
Die nach § 16 Abs. 2 BauNVO maximal zulässige Gebäudehöhe kann gemäß 
§ 16 Abs. 6 BauNVO für einzelne technisch bedingte Anlagen wie Schornsteine, Ab-
luftkamine o. ä. überschritten werden.

4. Bauweise

4.1 Abweichende Bauweise

Im Gewerbegebiet (GE) wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gelten die 
      Vorschriften der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude von mehr als 
      50 m Länge zulässig sind.

7 Ausnahmen nach § 13 Abs. 1 BauGB
      
7.1 Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Emsland kann im Einvernehmen mit der 

Gemeinde das Überschreiten der Baugrenze um nicht mehr als 2,00 m, jedoch mit 
nicht mehr als 10 % der Grundfläche des Gebäudes zulassen.

6.   Grünordnerische Festsetzungen

6.1 Auf der mit  F 1  gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB, 
sind flächendeckend im Abstand 1,00 m x 1,00 m heimische, standortgerechte Laub- 
gehölze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Bepflanzung erfolgt mit folgenden 
Gehölzen:

    Quercus robur (Stieleiche), Corylus avellana (Haselnuß) Sorbus acuparia (Eberesche), 
Crataegus monogyna (Weißdorn), Rosa canina (Hundsrose), Euonymus europaeus 
(Pfaffenhütchen), Carpinus betulus (Hainbuche), Betula pendula (Sandbirke), Rhamnus 
frangula (Faulbaum), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Sambucus nigra (Schwarzer 
Holunder), Prunus avium (Vogelkirsche).

5. Maßnahmen für die Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser 
   
5.1 Die Flächengestaltung innerhalb der privaten Flurstücksparzellen hat so zu erfolgen, 

dass es zu einer Reduktion der Niederschlagsabflüsse kommt, z. B. in Form einer 
Pflasteroberfläche mit einem hohen Durchlässigkeitsbeiwert. Zudem können die Ab-
flüsse über eine Retention, oberflächennah versickern und verdunsten. Die ober-
irdische Ableitung kann über offene Rinnen, flache Mulden oder Gräben erfolgen.

5.2 Die Versickerungsmulden sind mit einer mittleren Tiefe von 0,40 m auszubilden. Das zu 
versickernde Oberflächenwasser hat eine 0,30 m starke Oberbodenschicht zu passieren, 
bevor es in die darunterliegenden, versickerungsfähigen Schichten eindringt. Die 
Böschungsneigung aller Mulden ist mit einem Verhältnis von mind. 1:1,5 herzurichten.

Anbaubeschränkungen gem. § 24 NStrG  entlang der L 57 und der K 316

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

20 m Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der 
Landes- und Kreisstraßen
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt ent-

sprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs), 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über 
Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden.

3. Maß der baulichen Nutzung

3.1 Maximale Gebäudehöhe

Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird für das Gewerbegebiet GE und für die 
Fläche für Gemeindbedarf, Einrichtungen und Anlagen: Feuerwehr eine Höhe von 
12,00 m als maximale Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. Bezugsebene für die Höhen-
bemessung ist jeweils die Oberkante der zur Erschließung des jeweiligen Baugrund-
stückes notwendigen angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der 
Mitte der Straßenfront der jeweiligen Grundstücksgrenze. 
Die nach § 16 Abs. 2 BauNVO maximal zulässige Gebäudehöhe kann gemäß 
§ 16 Abs. 6 BauNVO für einzelne technisch bedingte Anlagen wie Schornsteine, Ab-
luftkamine o. ä. überschritten werden.

4. Bauweise

4.1 Abweichende Bauweise

Im Gewerbegebiet (GE) wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gelten die 
      Vorschriften der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude von mehr als 
      50 m Länge zulässig sind.

7 Ausnahmen nach § 13 Abs. 1 BauGB
      
7.1 Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Emsland kann im Einvernehmen mit der 

Gemeinde das Überschreiten der Baugrenze um nicht mehr als 2,00 m, jedoch mit 
nicht mehr als 10 % der Grundfläche des Gebäudes zulassen.

6.   Grünordnerische Festsetzungen

6.1 Auf der mit  F 1  gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB, 
sind flächendeckend im Abstand 1,00 m x 1,00 m heimische, standortgerechte Laub- 
gehölze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Bepflanzung erfolgt mit folgenden 
Gehölzen:

    Quercus robur (Stieleiche), Corylus avellana (Haselnuß) Sorbus acuparia (Eberesche), 
Crataegus monogyna (Weißdorn), Rosa canina (Hundsrose), Euonymus europaeus 
(Pfaffenhütchen), Carpinus betulus (Hainbuche), Betula pendula (Sandbirke), Rhamnus 
frangula (Faulbaum), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Sambucus nigra (Schwarzer 
Holunder), Prunus avium (Vogelkirsche).

5. Maßnahmen für die Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser 
   
5.1 Die Flächengestaltung innerhalb der privaten Flurstücksparzellen hat so zu erfolgen, 

dass es zu einer Reduktion der Niederschlagsabflüsse kommt, z. B. in Form einer 
Pflasteroberfläche mit einem hohen Durchlässigkeitsbeiwert. Zudem können die Ab-
flüsse über eine Retention, oberflächennah versickern und verdunsten. Die ober-
irdische Ableitung kann über offene Rinnen, flache Mulden oder Gräben erfolgen.

5.2 Die Versickerungsmulden sind mit einer mittleren Tiefe von 0,40 m auszubilden. Das zu 
versickernde Oberflächenwasser hat eine 0,30 m starke Oberbodenschicht zu passieren, 
bevor es in die darunterliegenden, versickerungsfähigen Schichten eindringt. Die 
Böschungsneigung aller Mulden ist mit einem Verhältnis von mind. 1:1,5 herzurichten.

Anbaubeschränkungen gem. § 24 NStrG  entlang der L 57 und der K 316

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

20 m Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der 
Landes- und Kreisstraßen
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt ent-

sprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs), 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über 
Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden.

Umgrenzung der Flächen für besondere Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
(gem. § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen im Gewerbegebiet (GE)

      Im Gewerbegebiet (GE ) sind die Nutzungen nach § 8 Abs. 2 BauNVO zulässig. Ausge- 
nommen von den Gewerbebetrieben aller Art im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

     sind folgende Betriebe:

      - Bordellbetriebe und Sexshops
      - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
      - Biogasanlagen

1.2 Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im Gewerbegebiet (GE)

   Die im Gewerbegebiet (GE) nach § 8 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen
 Nr. 1: Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

    und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber der 
          Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
Nr. 2: Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
Nr. 3: Vergnügungsstätten (z. B. Nachtclubs, Sexkinos, Diskotheken und Spielhallen) 

sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

1.3 Ausschluss von Betriebsbereichen i. S. d. § 3 Abs. 5 a BImSchG

Im gesamten Plangebiet sind Anlagen ausgeschlossen, die einen Betriebsbereich 
      i. S. d. § 3 Abs. 5 a  BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären.
      Ausnahmsweise können solche Anlagen zugelassen werden, wenn durch ein Gut-

achten einer oder eines nach § 29 b BImSchG bekanntgegebenen Sachverständigen 
nachgewiesen ist, dass der ermittelte Sicherheitsabstand des Betriebsbereiches im 
Sinne des § 3 Abs. 5 c BImSchG zu schutzbedürftigen Gebieten (§ 3 Abs. 5 d 
BImSchG) angemessen ist.  

2.4  Schallschutz von Büro-  und Aufenthaltsräumen nach DIN 4109

Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtigen Änderungen von 
Büro- und Aufenthaltsräumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schall-
dämmung der Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen.
Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raum-
arten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind 
die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbe-
reichen und maßgeblichem Außenlärmpegel ist wie folgt definiert:

Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im 
Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis 
zulässig, wenn aus dem konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenab-
schnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die 
schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), 
ermittelt und umgesetzt werden.     

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel La in dB

V 75 

Emissionskontingente tags und nachts in db(A)

GE 1
GE 2 59

63 48
44

LEK, tags LEK, nachts 

  7
  0

Sektor A
Sektor B
Sektor C
Sektor D

  0
  8  8

  0
  7
  0

Richtungssektor LEK,zus in dB(A)
tags

Sektor

     286° - 103°
    103° - 118°
  118° - 154°
  154° - 183°

  Bezugspunkt

LEK,zus in dB(A)
nachts

Zusatzkontingente nach DIN 45691 für Richtungssektoren tags und nachts

  Bezugsachse = 0°: Nord

UTM-Koordinaten
x = 32401541
y =   5807016

  3Sektor E   3  183° - 237°

  1Sektor F   1  237° - 286°

2. Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen

2.1 Emissionskontingente 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden 
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 je m² der Betriebs-
läche weder tags (06:00 h bis 22:00 h) noch nachts (22:00 h bis 06:00 h) überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 456691:206-12, Abschnitt 5.

2.2 Richtungssektoren

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F erhöhen sich die Emissions-
kontingente LEK der einzelnen Teilflächen um folgende Zusatzkontingente:

    

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in        
den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssetktor k LEK,j durch
LEK,j + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

 
2.3 Sonderfallregelungen

     Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maß-
geblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des Bebauungsplanes, 
wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingenten - im Sinne der 
seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind.

Anbaubeschränkungen gem. § 24 NStrG  entlang der L 57 und der K 316

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

20 m Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der 
Landes- und Kreisstraßen
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt ent-

sprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs), 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über 
Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden.

40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßen-
baubehörde, wenn
1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der 

Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahr-
bahn, errichtet oder erheblich geändert oder anders genutzt werden 
sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten un- 
mittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen.

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
             Vermessung- und Katasterverwaltung,

                   © 2016
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Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden
Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach §5
des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen vom 12.Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003)
geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche
Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Antragsbuch Nr.:  L4-  185/16
(bei Rückfragen bitte angeben)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeut-
samen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach  (Stand vom 24.10.2016 ).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Lingen (Ems), den Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
-Katasteramt Lingen-

 (LS)

40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßen-
baubehörde, wenn
1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der 

Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahr-
bahn, errichtet oder erheblich geändert oder anders genutzt werden 
sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten un- 
mittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen.
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN
(es gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes gültigen  
Fassungen)

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
  Planinhaltes - PlanzV  
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)                     

HINWEISE
Für diesen Bebauungsplan gelten:

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
    gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
    oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. 
    (§ 14 Abs. 1 NDSchG) 
    Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
    unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-  
    malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar 
unter (05931) 44-0.

2. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plange-
    biet gelegentlich Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von 
    Wirtschaftsdüngern auftreten können, als Vorbelastung hinzunehmen sind.
3. Das Bebauungsplangebiet liegt im Übergangsbereich zum Außenbereich. Gemäß der 

GIRL darf die für Gewerbegebiete (GE) maximal zulässige Geruchshäufigkeit von 15 % 
der Jahresstunden in diesem Fall überschritten werden. Im Bereich östlich der Linie der 
max. Gesamtbelastung der Geruchsimmissionen von 15 % der Jahresstunden sind 
daher höhere Geruchsbelastungen durch die benachbarten landwirtschaftlichen Be-
triebe hinzunehmen. Bei der Entwicklung der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe 
sind Immissionswerte bis 25 % der Jahresstunden zu akzeptieren.

4. Von der Kreisstraße 316 und der Landesstraße 57 können Emissionen ausgehen. Für in 
Kenntnis dieses Sachverhaltes errichtete bauliche Anlagen können gegenüber dem 
Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des  
Immissionsschutzes geltend gemacht werden.  

5. Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze 
gem. § 18a Luftverkehrsgesetz. Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und 
Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen 
wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden.

6. Das Herrichten der Ackerflächen für die Bebauung hat im Zeitraum vom 1.10. bis 28.2. 
zu erfolgen. Sollten diese Arbeiten zu einem anderen Zeitpunkt erforderlich sein, sind 
die Flächen auf bodenbrütende Brutvögel durch eine fachkundige Person zu unter-
suchen, sollten Bodenbrüter angetroffen werden, sind die Arbeiten bis zum Abschluss 
der Brutperiode aufzuschieben. Gehölzrodungsarbeiten dürfen ebenfalls nur im Zeit-
raum vom 1.10. bis 28.2. gemäß § 39 BNatSchG durchgeführt werden.

7. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachbereich V 
"Bauen, Planung und Umwelt", Hauptstraße 43, im 1. Obergeschoss während der 
Dienstzeiten eingesehen werden.

1. Ausfertigung
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